
Die nächste öffentliche Sitzung des Ge-
meinderats findet am Montag, 30.01.2023 
um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Hauptstraße 6, statt.
Zu dieser Sitzung lade ich freundlich ein.
Patrick Peukert, Bürgermeister

Die Sitzung ist öffentlich, der zeitweilige Aus-
schluss der Öffentlichkeit bleibt vorbehalten.
Tagesordnung:
1. Bürgerfragestunde
2. Bekanntgabe von Beschlüssen
3. Bericht des Bürgermeisters

  4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
 „Photovoltaik am Pumpwerk Dankoltsweiler“
 hier: Erneuter Aufstellungsbeschluss, Billi-

gung des Planentwurfs und Auslegungs-
beschluss

  5. Energiedialog ENBW
  6. Regionalverband Ostwürttemberg

Teilregionalplan Windkraft und zum Teilre-
gionalplan Solarenergie (2022 ff) Unterrich-
tung der TÖB: Einleitung der Verfahren zum 
Teilregionalplan Windkraft und zum Teilre-
gionalplan Solarenergie gem. § 9 Abs. 1 ROG

  7. Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Neunheim IX“ in Ellwangen
- Erneute Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB

  8. Flächennutzungsplanänderung 
 „Pferdeklinik Buch“ in Crailsheim
 Aufstellungsbeschluss

Benachrichtigung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange über die 
Aufstellung gem. § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 4 
Satz 2 BauGB.

  9. Flächennutzungsplanänderung 
„Feuerwache Westgartshausen“ in Crailsheim

 Auslegungsbeschluss
 Benachrichtigung der Behörden und sons-

tigen Träger öffentlicher Belange über die 
Aufstellung gem. § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 4 
Satz 2 BauGB.

10. Flächennutzungsplanänderung 
 „Weilersäcker/Schafbuck“ in Satteldorf
 Erneuter Aufstellungsbeschluss
 Benachrichtigung der Behörden und sons-

tigen Träger öffentlicher Belange über die 
Aufstellung gem. § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 
4 Satz 2 BauGB.

11. Frühzeitige Behördenbeteiligung zur 33. 
Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) 
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
(VVG) im Bereich „Landesgartenschau“ und 
„Insel“ in Ellwangen

12. 30. Änderung Flächennutzungsplan der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Ellwangen im Bereich „Hinterer Spitalhof“ 
in Ellwangen und dem Bereich „Beinig IV“ 
in Ellwangen-Röhlingen.
a) Behandlung der eingegangenen Stel-

lungnahmen
b) Billigung des Entwurfs
c) Auslegungsbeschluss
 Fortsetzung auf Seite 2
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NACHRUF

Die Gemeinde Jagstzell nimmt Abschied 
von ihrer ehemaligen und langjährigen Mitarbeiterin

Frau Ida Scharpfenecker
die am 14. Januar 2023 

im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Frau Ida Scharpfenecker war von 1955 bis zu ihrem Ruhestand im 
Jahre 1998 zunächst mit allen anfallenden Aufgaben in der Haupt-
verwaltung des Bürgermeisteramtes im Bereich Standesamt, Orts-
behörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung sowie im 
Baurecht betraut, bevor sie dann als Kassenverwalterin und Ge-
meindepfl egerin in der Gemeindekasse eingesetzt wurde. In über 
vier Jahrzehnten hat sie unter den drei Bürgermeistern Lechner, 
Herrmann und Müller durch ihr freundliches, hilfsbereites und 
bescheidenes Wesen in der Bevölkerung sowie im Kollegenkreis 
hohes Ansehen genossen. Frau Scharpfenecker hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass unsere Gemeinde eine gute Entwicklung 
nehmen konnte.

Wir alle danken Frau Scharpfenecker für ihre geleistete Arbeit und 
ihr Engagement im Dienst der Gemeinde Jagstzell und werden der 
Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Für die Gemeinde Jagstzell, 
den Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung

Patrick Peukert
Bürgermeister

Amtliche
BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Gemeinderatssitzung am Montag, 30.01.2023
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17.1 Positionspapier des GT BaWü vom 22.09.2022 
- Belastungsgrenze überschritten - Es darf kein 
„Weiter so“ geben

17.2 Offener Brief an MP Kretschmann bzgl. großer 
Sorge um unser Land - Zukunftskonvent vom 
27.10.2022

17.3 Grundstücksangelegenheiten
17.4 Umsatzsteuer
17.5 Ersatzbeschaffung Mulcher
 Ausschreibungsergebnis/Vergabe
18. Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates
19. Frageviertelstunde
Ein nichtöffentlicher Teil findet bereits vorab statt.

13. Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
 Freiflächenphotovoltaik Birkhof 
 in Rosenberg

14. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 
 für das Jahr 2023
 - Beratung und Beschlussfassung

15. Annahme von Spenden
 hier: 
 Spende von W-I-N-D Energien GmbH

16. Kommunale Wärmeplanung in Konvoi
 Beratung und Beschlussfassung

17. Verschiedenes, Bekanntgaben
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Bankverbindung
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BIC: OASPDE6AXXX
VR Bank Ellwangen
Kto.-Nr. 391 262 009 (BLZ 614 910 10)
IBAN: DE31614910100391262009
BIC: GENODES1ELL

www.jagstzell.de
Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die Verwendung geschlechterspezifischer 
Sprachformen verzichtet. Bei allen Bezeichnungen, die 
auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formu-
lierung sämtliche Geschlechteridentitäten.

Informationen zur Grundsteuerreform
In den letzten Wochen haben die privaten 
Grundstückseigentümer von Betrieben der Land- 
und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) vom Fi-
nanzamt ein Informationsschreiben zur Grund-
steuerreform erhalten. Darunter fallen auch 
landwirtschaftlich genutzte Grundstücke z. B. 
verpachtete oder eigengenutzte Äcker, Grünland 
und Streuobstwiesen. Dem Informationsschrei-
ben ist ein Beiblatt mit ergänzenden Hinweisen 
zur Grundsteuererklärung beigefügt. 
In dem Informationsschreiben sind ein Teil der 
notwendigen Daten enthalten, die für die 
Grundsteuererklärung, auch Feststellungserklä-
rung genannt, benötigt werden. 
Dies sind: - Aktenzeichen
 - Lage des Grundstücks
 - Gemeinde/Gemarkung/
  Gemarkungsnummer/Flurstück

Die weiteren erforderlichen Daten sind auf dem 
„Geoportal land- und forstwirtschaftlich genutz-
te Flurstücke für Zwecke der Grundsteuer“ https://
grundsteuer-a.landbw.de kostenlos abrufbar. 
Dies sind: - Grundstücksfläche
 - Ertragsmesszahl, 
  z. B. für Acker und Grünland

Für die „Art der Nutzung“ ist die tatsächliche 
Nutzung des Flurstücks in der Realität ent-
scheidend (ggf. Pächter fragen).

Auf der zentralen Internetseite zur Grundsteu-
erreform www.grundsteuer-bw.de finden Sie 
ausführliche Informationen, Musterbeispiele 
und Erklärvideos.

Hier eine kurze Übersicht der Daten, die Sie für 
die Feststellungserklärung Grundsteuer A be-
nötigen und wo sie zu finden sind:

Fundstelle

Aktenzeichen Informationsschreiben Finanzamt, Einheitswertbescheid, 
 Grundsteuerbescheid 

Lage des Grundstücks Informationsschreiben Finanzamt, Kaufvertrag, 
 Einheitswertbescheid, Grundsteuerbescheid, 
 kostenpflichtiger Flurstücksnachweis*

Gemeinde/Gemarkung/ Informationsschreiben Finanzamt,
Gemarkungsnummer/ Geoportal land- und forstwirtschaftlich genutzte Flurstücke
Flurstück für Zwecke der Grundsteuer, 
 kostenpflichtiger Flurstücksnachweis*

Fläche des Grundstücks Geoportal land- und forstwirtschaftlich genutzte Flurstücke 
 für Zwecke der Grundsteuer, 
 kostenpflichtiger Flurstücksnachweis*

Art der Nutzung Nutzung des Flurstücks in der Realität ist entscheidend
 (ggf. Pächter fragen), ausführliche Erläuterungen in der 
 ELSTER-Hilfe beim entsprechenden Feld

Ertragsmesszahl, Geoportal land- und forstwirtschaftlich genutzte Flurstücke
z. B. für Acker für Zwecke der Grundsteuer,
und Grünland kostenpflichtiger Flurstücksnachweis mit Bodenschätzung*

* beim örtlichen Vermessungsamt erhältlich

Die Feststellungserklärungen sind grundsätzlich 
elektronisch über „Mein ELSTER“ an das zustän-
dige Finanzamt einzureichen. Die Abgabefrist 
endet am 31. März 2023. Nur in begründeten 
Härtefällen kann die Feststellungserklärung in 
Papierform abgegeben werden, z. B. wenn kein 
PC oder kein Internetzugang vorhanden ist. Die 

Vordrucke sind nur beim örtlichen Finanzamt 
erhältlich. Daneben ist es möglich, dass Ange-
hörige oder Bekannte die elektronische Erklä-
rung über ihren ELSTER-Zugang übermitteln.
Bei Fragen hilft Ihnen das örtliche Finanzamt 
weiter!
Finanzamt Aalen: Telefonnr. 07361/9578-0
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Straßenverkehrsrechtliche Anordnung im Bereich der Eulenmühle/Hahnenberg  
im Zuge des Breitbandausbaus
Die Firma Walter Bauer GmbH & Co. KG, In-
dustriestraße 1, 93486 Runding führt im 
Zeitraum vom 30.01.2023 bis zum 
30.04.2023 in den Ortsteilen Eulenmühle 
und Hahnenberg (Cluster 5) Arbeiten für 
den Breitbandausbau durch. Das Landratsamt 
Ostalbkreis - Geschäftsbereich Straßenver-

kehr - hat mit Schreiben vom 25.01.2023 für 
diese Ortsteile halbseitige Sperrungen für 
den Straßenverkehr, Fahrbahneinengungen 
sowie teilweise Sperrungen der Gehwege 
angeordnet. Die An- und Abfahrt zu den 
Grundstücken wird durch den Antragsteller 
mit den entsprechenden Anliegern individuell 

vor Ort geregelt. Bei Unübersichtlichkeit wird 
die Baustelle zusätzlich mit einer Lichtzei-
chenanlage abgesichert.
Ansprechpartner bei der Firma Walter Bau-
er ist Bauleiter Herr Andreas Götz, Telefon 
0151/52203148.
Um Beachtung und Verständnis wird gebeten.

Manöver der US-Streitkräfte Deutschland im Ostalbkreis 
In der Zeit vom 01.02.2023 bis 28.02.2023 
findet im Ostalbkreis in den Gemeinden Ellen-
berg und Jagstzell eine militärische Übung der 

12th Combat Aviation Brigade statt. Vorgese-
hen ist der Einsatz mit einer beteiligten Trup-
penstärke von 32 Soldaten, 12 Hubschraubern 

sowie 4 Radfahrzeugen. Außenlandungen und 
Nachtübungen sind vorgesehen.
Die Bevölkerung wird um Verständnis gebeten.
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Räum- und Streupfl icht – Appell an die Bürgerschaft

Es ist Winter
Wenn der Schnee fällt, freuen sich Kinder und 
Wintersportler. Doch Autofahrer, Radfahrer 
und Fußgänger fürchten gefährliche Rutsch-
partien. An einem Wintertag müssen sich alle 
auf außergewöhnliche Wetterlagen einstellen.
Anlieger müssen bei Eis und Schnee die Geh-
wege und manchmal sogar die Straßen frei-
halten. Welche Pflichten die Anlieger im 
Einzelnen haben, regelt in der Gemeinde 
Jagstzell die Satzung über die Verpflichtung 
der Straßenanlieger zum Reinigen, Schnee-
räumen und Bestreuen der Gehwege (Streu-
pflicht-Satzung) vom 17. Oktober 1988.
Die Räum- und Streupflicht ist – wie der 
Name schon sagt – keine freiwillige Angele-
genheit. Die Streupflicht-Satzung der Ge-
meinde Jagstzell regelt verbindlich, wer wo, 
wie und wann auf öffentlichen Flächen zu 
räumen und zu streuen hat.

■ Wer?
Verpflichtet sind alle Anlieger an Straßen und 
Wegen, also alle Eigentümer und Besitzer 
(z. B. Mieter und Pächter) von Grundstücken. 
Falls mehrere Anlieger für dieselbe Fläche ver-
antwortlich sind (z. B. Mehrfamilienhaus), ist 
untereinander zu regeln, wie ein ordnungs-
gemäßer Winterdienst gewährleistet wird. 
Dabei ist eine gute Kommunikation hilfreich, 
um Streitigkeiten zu vermeiden.

■ Wo?
Zu räumen sind die Gehwege entlang der 
Grundstücke, sodass die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet ist. 
Gehwege in diesem Sinne sind die dem öf-
fentlichen Fußgängerverkehr gewidmeten 
Flächen, die Bestandteil einer öffentlichen 
Straße sind. Dies gilt auch, wenn auf keiner 
Straßenseite ein baulicher Gehweg vorhan-
den ist oder entsprechende Flächen am Ran-

de der Fahrbahn vorhanden sind. Wenn ein-
seitig ein baulicher Gehweg oder andere 
entsprechend gekennzeichnete Flächen ein-
seitig vorhanden sind, dann ist nur der Anlieger 
verpflichtet, auf dessen Seite dieser Gehweg 
oder die gekennzeichneten Flächen liegen.
Genauso zu räumen und zu streuen sind auch 
Friedhof-, Kirch- und Schulwege sowie Wan-
der- und sonstige Fußwege, die nicht Be-
standteil einer öffentlichen Straße sind.
■ Wie?
Die vorstehend genannten Flächen sind in 
einer Breite von mindestens 1,50 m von 
Schnee und Eis zu befreien und mit abstump-
fendem Material wie Sand, Splitt oder Asche 
zu bestreuen. Die Verwendung von auftauen-
den Streumitteln ist verboten. Ausnahmswei-
se dürfen auftauende Streumittel bei Eisregen 
und an Stellen mit starkem Gefälle verwendet 
werden. Dabei ist der Einsatz so gering wie 
möglich zu halten. Der geräumte Schnee und 
das abtauende Eis ist auf dem restlichen Teil 
der Fläche, für die die Straßenanlieger ver-
pflichtet sind, und soweit der Platz dafür 
nicht ausreicht, am Rande der Fahrbahn an-
zuhäufen. Nach Eintreten von Tauwetter sind 
die Straßenrinnen und die Straßeneinläufe so 
frei zu machen, dass das Schmelzwasser ab-
ziehen kann. Die zu räumende Fläche darf 
nicht beschädigt werden. Geräumter Schnee 
oder auftauendes Eis darf auch nicht dem 
Nachbarn zugeführt werden.

■ Wann?
Die Flächen müssen werktags bis 7.00 Uhr, 
an Sonn- und Feiertagen bis 7.30 Uhr 
geräumt und gestreut sein. Wenn nach die-
sem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. 
Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf 
auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. 
Diese Pflicht endet um 20.00 Uhr. 

Die Gemeinde Jagstzell als Ortspolizeibehörde 
wacht über die Einhaltung der Räum- und 
Streupflicht. Verstöße können mit einem Buß-
geld geahndet werden. Damit ein Bußgeld gar 
nicht erst fällig wird, bittet die Gemeinde 
Jagstzell um die Einhaltung der entsprechen-
den Regelungen der Streupflicht-Satzung, die 
übrigens auch auf der Homepage der Gemein-
de Jagstzell unter der Ortsrechtsammlung 
(https://www.jagstzell.de/rathaus-buerger-
service/ortsrecht-satzungen), Satzung Ziffer 
14 abgerufen werden kann.

Ein Verstoß gegen die Räum- und Streu-
pflicht kann unter anderem auch haftungs-
rechtliche Folgen haben.

Die Gemeindeverwaltung weist u. a. auch 
darauf hin, dass die Räum- und Streu-
pflicht z. B. auch 
- für bereits übergebene Bauplätze 
 in den Baugebieten,
- im Bereich des „Sicherheitsstreifens“
 entlang der „Rechenberger Straße“
- im Bereich des Bahnhofs in Richtung 

Friedhof und zum Netto-Einkaufsmarkt, 
- in Schulwegbereichen usw. gilt.

Auch wenn der Gemeindebauhof entge-
genkommenderweise in manchen der v. g. 
Bereichen mit dem Kleintraktor räumt und 
streut, entbindet das die Grundstücksei-
gentümer grundsätzlich nicht von der 
Räum- und Streupflicht!

An dieser Stelle will die Gemeindeverwaltung 
vorsorglich auch gleich darauf hinweisen, 
dass die v. g. Satzung sich auch auf die Rei-
nigung vor allem auf die Beseitigung von 
Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub erstreckt 
und dies nach der Wintersaison ebenfalls von 
den Anliegern zu beachten ist.

Bäume, Sträucher und Hecken an öffentlichen Straßen
Bäume, Sträucher und Hecken entlang von 
Straßen verschönern das Landschafts- und 
Ortsbild. Sie können aber auch die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Straßenverkehrs beein-
trächtigen, wenn sie nicht regelmäßig aus-
geästet und auf das erforderliche Maß zu-
rückgeschnitten werden.

Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, 
dass dies Aufgabe der Grundstückseigentü-
mer ist. Sie haben dafür zu sorgen, dass die 
Lichtraumprofile für Fahrbahnen, Geh- und 
Radwege für den öffentlichen Verkehr frei-
gehalten werden. Das Lichtraumprofil ist der 
Raum, der unbedingt freigehalten werden 
muss, um den Verkehr zu ermöglichen und ist 
- je nach Art des Verkehrs - unterschiedlich 
hoch.
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So ist über einem Fußgängerweg der Raum von 
mindestens 2,30 m, über einem Radweg von 
2,50 m und über einer Straße für den Autover-
kehr von mindestens 4,50 m Höhe freizuhalten.
Es ist immer wieder festzustellen, dass an Stra-
ßen oder Wegen Äste von Bäumen und Sträu-
chern in verkehrsbehindernder Weise in das 
Lichtraumprofil hineinragen.

Ein Grund hierfür ist unter anderem auch, dass 
der erforderliche Rückschnitt im Winterhalbjahr 
(Oktober bis Februar) nicht oder nur halbherzig 
vorgenommen wird. Teilweise sind auch Ver-
kehrszeichen durch überragende Äste verdeckt.
Die Gemeindeverwaltung bittet deshalb, die 
Lichtraumprofile wie aufgeführt freizuschnei-
den, um so zu gewährleisten, dass die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs in den genannten 
Bereichen sichergestellt ist.

Ferner bitten wir auch darum, ggf. Straßen-
lampen freizuschneiden, damit eine optimale 
Ausleuchtung des Straßenraums gewährleistet 
ist.

Diese Eingriffe müssen spätestens bis Ende 
Februar abgeschlossen sein, da die im Natur-
schutzgesetz geregelte Frist für die Gehölz-
pflege mit Ablauf des Monats Februar endet.
Im Falle der Nichtbeachtung wird gegebenen-
falls der Bauhof die erforderlichen Arbeiten 
gegen Kostenersatz ausführen.

Zu verschenken

Immer wieder wird bei der Gemeindeverwaltung 
nach der Möglichkeit der Vermittlung gut er-
haltener Gebrauchsgegenstände, die kostenlos 
abgegeben werden, angefragt.

Um die Vermittlung möglichst unbürokratisch 
zu gestalten, haben wir in den Jagstzeller Mit-
teilungen die Rubrik „Zu verschenken“ einge-
richtet. Hier können evtl. Anbieter über die 
Gemeindeverwaltung einmalig ihre zu ver-
schenkenden Gegenstände unter Angabe ihrer 
Adresse/Telefonnummer und des Abholungsor-
tes einstellen lassen.

Zu beachten ist, dass es sich ausschließlich um 
gut erhaltene Gebrauchsgegenstände handeln 
muss, die der Besitzer zu verschenken hat.

Die Interessenten an den jeweiligen Angeboten 
haben sich dann hinsichtlich der Übergabe bzw. 
Abholung der Gegenstände direkt mit dem An-
bieter in Verbindung zu setzen.

Sperrmüll-,
Müllentsorgung

Hausmüllabfuhr 
Die nächste Hausmüllabfuhr findet am Montag, 
30.01.2023 ab 7.00 Uhr statt.

Bekanntmachungen
anderer Stellen –
Weitere Infos

Bekanntmachungen anderer Stellen –
Weitere Infos

Erste Fälle von Geflügelpest in Baden-Württemberg
Ministerium für Ländlichen Raum, Er-
nährung und Verbraucherschutz erlässt 
Allgemeinverfügung zur Anwendung von 
Biosicherheitsmaßnahmen in Geflügel-
haltungen 
Ab Samstag, 21. Januar 2023, gelten für Ge-
flügelhalter landesweit Biosicherheitsmaß-
nahmen, nachdem im Landkreis Tübingen 
am 5. Januar 2023 der Ausbruch der Aviären 
Influenza, also der Geflügelpest, bei Schwä-
nen erstmals im Jahr 2023 in Baden-Würt-
temberg festgestellt wurde. 
Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) schätzt 
das Risiko für die Aus- und Weiterverbrei-
tung des hochpathogenen Virus (HPAIV H5) 
in Deutschland weiterhin als sehr hoch ein. 
Da zwischenzeitlich davon ausgegangen 
wird, dass das Virus in der Wildvogelpopu-
lation verbreitet ist, besteht eine anhaltende 
Gefährdung der Hausgeflügelbestände durch 
den Eintrag des Virus. 
Deshalb hat das Ministerium für Ländlichen 
Raum, Ernährung und Verbraucherschutz eine 
landesweit gültige Allgemeinverfügung er-
lassen, welche für den Schutz der Hausgeflü-
gelbestände erforderliche Maßnahmen zur 
Biosicherheit in Geflügelbeständen beinhal-
tet. Im Einzelnen müssen Geflügelhalter bis 
1.000 Tiere – unabhängig vom Haltungszweck 
– ab 21. Januar 2023 sicherstellen, dass

• Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die 
sonstigen Standorte der Vögel gegen un-
befugten Zutritt gesichert sind,

• die Ställe oder die sonstigen Standorte der 
Vögel von betriebsfremden Personen nur 
mit betriebseigener Schutzkleidung oder 

Einwegschutzkleidung betreten werden 
und diese Personen die Schutz- oder Ein-
wegschutzkleidung nach Verlassen des 
Stalles oder sonstigen Standortes unver-
züglich ablegen,

• die Schutzkleidung nach Gebrauch unver-
züglich gereinigt und desinfiziert und Ein-
wegschutzkleidung nach Gebrauch unver-
züglich unschädlich beseitigt wird,

• nach jeder Einstallung oder Ausstallung 
der Vögel die dazu eingesetzten Gerät-
schaften und der Verladeplatz und frei 
gewordenen Stallungen gereinigt und 
desinfiziert werden,

• eine ordnungsgemäße Schadnagerbe-
kämpfung durchgeführt wird und hierüber 
Aufzeichnungen gemacht werden,

• eine betriebsbereite Einrichtung zum 
Waschen der Hände sowie eine Einrich-
tung zum Wechseln und Ablegen der 
Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe 
vorgehalten wird.

Zur Früherkennung eines möglichen Seu-
cheneintrags müssen die Tierhalter im Ost-
albkreis den Geschäftsbereich Veterinärwe-
sen und Lebensmittelüberwachung beim 
Landratsamt Ostalbkreis unverzüglich infor-
mieren, wenn Verluste im Bestand auftreten 
wie in § 4 der Geflügelpest-Verordnung be-
schrieben.

Die vollständige Allgemeinverfügung wurde 
vom Land Baden-Württemberg im Staats-
anzeiger und vom Landratsamt Ostalbkreis 
am 20. Januar 2023 veröffentlicht unter 
www.ostalbkreis.de in der Rubrik „Öffentli-
che Bekanntmachungen“. 

Bürgersprechstunde  
bei Landrat Dr. Joachim Bläse 
im Ellwanger Landratsamt
Zu einer Bürgersprechstunde lädt 
Landrat Dr. Joachim Bläse am Montag, 
6. Februar 2023 von 16.30 bis 18.00 
Uhr ins Landratsamt Ostalbkreis, Pries-
tergasse 16, 73479 Ellwangen ein. 
Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine 
Anmeldung erforderlich.

Interessierte können sich ab sofort über 
die E-Mail-Adresse buero-landrat@ost-
albkreis.de oder telefonisch unter 07361/ 
503-1202 anmelden.

Bitte geben Sie dabei Ihren vollständigen 
Namen mit Adresse und Telefonnummer 
sowie Ihr Thema an.

DB Regio informiert  
über baubedingte  

Fahrplanänderungen zwischen 
Aalen Hbf und Ulm Hbf  

vom 1. bis 17. März 2023

Vom 01. März bis zum 17. März sollen 
die Gleise zwischen Oberkochen und 
Giengen erneuert werden. Ein Ersatzver-
kehr mit Bussen wird eingerichtet. 

Die Ersatzhaltestellen lassen sich über 
den Link „Aalen-Ulm“ bei Google Maps 
anzeigen. Eine Übersicht aller Ersatzhal-
testellen der DB Regio Baden-Württem-
berg findet sich auf der Seite Regio Ba-
den-Württemberg.
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50 Jahre Ostalbkreis: 
Ein Erfolgsmodell -  
Mit Matinee ins Jubiläumsjahr

Vor rund 250 geladenen Gästen aus allen Be-
reichen der Gesellschaft läutete Landrat Dr. 
Joachim Bläse am 22. Januar 2023 gemeinsam 
mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten 
und Innenminister des Landes Thomas Strobl 
den Veranstaltungsreigen zum 50-jährigen Be-
stehen des Ostalbkreises ein. Der Ostalb-Landrat 
konnte dabei auch seine beiden Vorgänger im 
Amt, Klaus Pavel und Dr. Diethelm Winter, be-
grüßen.

Nach einem visuellen Intro, das die vergange-
nen 50 Jahre schlaglichtartig Revue passieren 
ließ, erinnerte Bläse an die Geburtsstunde des 
Ostalbkreises und die vorausgegangenen politi-
schen Diskussionen in den damaligen Altkreisen 
und vor allem in Schwäbisch Gmünd – sollte 
dieser doch neben dem Kreissitz, der an Aalen 
ging, gleichzeitig auch das GD-Kennzeichen 
verlieren. Erst 2013 wurde dieses als zweites 
Kfz-Kennzeichen neben AA wieder eingeführt 
und erfreut sich steigender Beliebtheit.

Der Landrat betonte, inzwischen sei der Ostalb-
kreis ein Erfolgsmodell - kurz gesagt: vielseitig, 
schwäbisch, patent. „Wir sind nicht nur zusam-
mengewachsen, sondern auch ein attraktiver 
Wirtschaftsraum geworden: Internationale 
Konzerne, Start-ups sowie mittelständische und 
kleine Betriebe sind bei uns zu Hause und bau-
en ihre Standorte aus oder siedeln sich neu an. 
Diese positive Betrachtung unterstreicht auch 
der Zukunftsatlas „Prognos“. Im Prognos-Zu-
kunftsatlas 2022 werden dem Ostalbkreis „sehr 
hohe Zukunftschancen“ attestiert. Im Gesamt-
ranking ist der Ostalbkreis Platz 41 von insge-
samt 400 Stadt- und Landkreisen in Deutsch-
land und speziell in der Kategorie „Wettbewerb 
und Innovation“ Platz 12.

„Der Ostalbkreis zählt zu den innovativsten 
Landkreisen in Baden-Württemberg. Gemessen 
an der Patentdichte, der FuE-Intensität und den 
Beschäftigten in der High-Tech-Industrie liegt er 
sogar im vorderen Drittel der 44 Stadt- und 
Landkreise. Innerhalb Baden-Württembergs 
konnte der Ostalbkreis seine Innovationsfähig-
keit in den letzten Jahren kontinuierlich verbes-
sern und positioniert sich aktuell auf dem 15. 
Platz“, sagte Bläse. Gleichzeitig betonte er die 
vielfältige Bildungslandschaft, die kommunale 
und raumschaftliche Vielseitigkeit und den kul-
turellen und sportlichen Reichtum des Kreises.
„Aktuell stehen wir auch im Ostalbkreis vor 
massiven, tief greifenden Veränderungen, ins-
besondere bei den sogenannten 3 Ds, d. h. Digi-
talisierung, Decarbonisierung und Demografie – 
dies ergänzt durch zahlreiche Herausforderungen 
wie die Corona-Pandemie, den Angriffskrieg auf 
die Ukraine mit allen Begleitumständen sowie 
den ersten Vorboten des Klimawandels mit Tor-
nados, Hitze, Trockenheit und Starkregen. Ent-
scheidend ist, wie wir damit umgehen. Ist Ver-
änderung und Wandel bedrohlich, erstarren wir, 
lehnen wir Veränderung ab oder sind wir aktiv? 
Für uns im Ostalbkreis kann es nur lauten: Wir 
wollen gestalten! Wir wollen Akzente setzen! 

Wir wollen Verantwortung übernehmen!“, 
stimmte Bläse die Gäste auf die Zukunft ein.

Nach einem Ausblick auf die Veranstaltungen 
des Jubiläumsjahrs leitete er über auf die Tanz-
performance der Tanzschule Vera Braun. Zum 
Song „A Million Dreams“ von Pink, der vom 
Schwäbisch Gmünder Elias Biechele hervorra-
gend vorgetragen wurde, stellten die Tänze-
rinnen Kenya Crawford und Hanna Mayer das 
schwierige Zusammenkommen der beiden 
ehemaligen Altkreise dar. Zu fetzigen Rhythmen 
aus den letzten fünf Jahrzehnten zeigten sie 
anschließend mit Jacob und Sofia Sonnentag 
und Lina Gjini eine mitreißende Darbietung.

Minister Thomas Strobl gratulierte zur „Golde-
nen Hochzeit“ und ging in seinem Festvortrag 
ausführlich auf die Kreisreform als einen wich-
tigen Meilenstein einer ganzen Reihe von Re-
formvorhaben im Land ein. Diese sei notwendig 
gewesen, um den größer gewordenen Heraus-
forderungen etwa im Bereich der Wirtschafts-
förderung oder dem ÖPNV begegnen zu können. 
Die damaligen Verwaltungsstrukturen mit 3.379 
Gemeinden in 63 Kreisen seien zu kleinteilig 
und nicht mehr zeitgemäß gewesen. Die neu 
zugeschnittenen Landkreise haben sich laut 
Strobl in den vergangenen 50 Jahren als Untere 
Verwaltungsbehörden bewährt und seien starke 
kommunale Partner des Landes.

Nach zwei stimmungsvoll-heiteren Musikstücken 
der Komponisten Franz Danzi und Anton Reicha, 
dargeboten von Sophia Dietrich, Niels Thorwarth, 
Viola Weiss, Yannik-Maurice Groß und Lukas 
Hadinger, allesamt Mitglieder der Jungen Phil-
harmonie Ostwürttemberg, kamen die Oberbür-
germeister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter der 42 Kommunen im Kreis zum Zug. 
Gemeinsam mit der Aalener Künstlerin Jessica 
Rühmann galt es, das Modell des Kunstwerks „Ein 
Kreis hält zusammen“ fertigzustellen. Die Origi-
nalinstallation wurde zeitgleich im Freien vor 
dem Aalener Landratsamt enthüllt und besteht 
aus 42 farbigen Stäben, die von einem Ring aus 
Cortenstahl zusammengehalten werden.

Die Matinee endete mit der gemeinsam ge-
sungenen Hymne „Ostalb-Herz“ von Herrn 
Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle.

Veranstaltungsreihe  
Stadtseniorenrat Aalen
Informationstreffen 1
„runDUm – Pflegebedarf richtig regeln“
Dienstag, 31.01.2023, 16.00 Uhr, 
Rathaus Aalen, kleiner Sitzungssaal
Vortragende: Frau Sabine Rudolf, 
Pflegestützpunkt Ostalbkreis
Krankheit, Behinderung oder das Älterwerden 
stellen Betroffene und deren Angehörige oft vor 
neue Herausforderungen. Dabei tauchen viele 
Fragen auf, wie zum Beispiel:
• Was bedeutet dies im Alltag?
• Welche finanziellen Mittel 
 stehen den Pflegebedürftigen zu?
• Wie und wo beantrage ich die Leistungen?
Um sich hier zurechtzufinden, gibt es kompe-
tente Hilfe. Der Eintritt ist frei.

Fachberatung Obst- und Gartenbau 
startet im Februar mit neuen 
Terminen des Online-Seminars 
„Grüner Daumen“ 
Im Februar und März bietet das Landratsamt 
Ostalbkreis wieder die beliebten Garten-Online-
Seminare zum „Grünen Daumen“ an. Dieses Jahr 
werden Grundlagen des Gartenbaus erläutert. 
An drei Abenden referiert Christiane Karger, die 
Kreisfachberaterin für Obst- und Gartenbau des 
Landratsamts Ostalbkreis, online über verschie-
dene Inhalte. Jeweils von 19.00 bis ca. 20.00 
Uhr bekommen die Teilnehmenden interessante 
und praxisnahe Informationen zu den einzelnen 
Themen. Anschließend können per Chat oder 
Wortmeldung Fragen an die Referentin gestellt 
werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Themen und Termine:
• Montag, 06.02.2023 
 Der gesunde Boden – 
 wertvolle Grundlage für jeden Gärtner
• Donnerstag, 23.02.2023
 Düngung im Hausgarten – 
 was, wann und wie viel?
• Donnerstag, 09.03.2023
 Grundlagen der Gartengestaltung – 
 Anregungen für Neuanlage und Umgestaltung

Welche Voraussetzungen 
sind für die Teilnahme nötig?
Jeder kann von daheim aus teilnehmen. Man 
benötigt einen PC, Laptop oder Tablet mit Zugang 
zum Internet. Die Geräte sollten über Kamera, 
Lautsprecher und Mikrofon verfügen. Die Anmel-
dung muss spätestens zwei Tage vor der jeweili-
gen Veranstaltung per E-Mail erfolgen. Am Tag 
vor der Veranstaltung erhalten die Teilnehmen-
den per E-Mail den Zugangslink. Die Online-Se-
minare werden auf der Plattform Microsoft 
Teams durchgeführt. Die Teilnahme ist über den 
Browser oder über die kostenfreie App für Micro-
soft Teams möglich. Näheres wird in der Einla-
dungs-E-Mail beschrieben. Der virtuelle Veran-
staltungsraum ist jeweils ab 18.30 Uhr geöffnet. 
Anmeldungen zu den Online-Seminaren sind ab 
sofort per E-Mail an landwirtschaft@ostalb-
kreis.de möglich. Rückfragen zu den Themen 
oder zum Ablauf beantwortet Christiane Karger 
unter christiane.karger@ostalbkreis.de oder 
telefonisch 07961/9059-3631.

Tipp des Monats

EKO - Energiekompetenz Ostalb

Heizung entlüften: 
„Gluckern“ beseitigen und Energie sparen
Ihre Heizkörper werden nicht richtig oder unter-
schiedlich warm? Es gibt Gluckergeräusche? 
Dann ist eventuell Luft im System - das behin-
dert die Wärmeabgabe in den Raum. Mit einem 
Entlüfterschlüssel können Sie ganz einfach selbst 
die Luft aus dem heißen Heizkörper rauslassen.
Bevor Sie ein Entlüftungsventil öffnen, stellen 
Sie einen kleinen Behälter darunter, mit dem Sie 
austretendes Wasser auffangen können, und 
legen Sie einen Lappen bereit. Drehen Sie das 
Thermostatventil nun vollständig auf (meist 
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Stufe 5) und lassen Sie den Heizkörper warm 
werden. Dann öffnen Sie kurz das Entlüftungs-
ventil, bis die Luft entwichen ist und nur noch 
heißes Wasser herauskommt. Danach das Ventil 
wieder fest verschließen. Jetzt können Sie das 
Thermostat wieder herunterdrehen.
Prüfen Sie vor und auch nach einer Entlüftung 
den Druck im Heizungssystem und füllen Sie 
gegebenenfalls Wasser nach. Eventuell muss dies 
aber auch der Heizungsinstallateur übernehmen. 
In einem Mehrfamilienhaus mit Zentralheizung 
ist dafür eine Rücksprache mit dem Gebäudema-
nagement oder der Hausverwaltung nötig. Er-
streckt sich Ihre Wohnung über mehrere Etagen, 
ist es sinnvoll, zuerst die unteren Heizkörper zu 
entlüften und zum Schluss die obersten.

Kellerdecke: Eine Dämmung lohnt sich häufig
Ist die Decke eines unbeheizten Kellers nicht 
gedämmt, gibt das Erdgeschoss permanent 
Wärme über den Fußboden ab. Das ist noch bei 
vielen älteren Häusern der Fall und zeigt sich an 
erhöhten Heizkosten und Fußkälte im Erdge-
schoss. Dabei ist die Dämmung der Kellerdecke 
eine der wirtschaftlichsten Energiesparmaß-
nahmen, da die Materialkosten vergleichsweise 
niedrig ausfallen. Bei der Beauftragung eines 
Fachbetriebes erhöhen sich die Kosten ent-
sprechend. Wer sich selbst an der Dämmung 
versuchen will, arbeitet am besten mit fertigen 
Kellerdecken-Dämmplatten, die von unten an 
die Decke geklebt oder gedübelt werden. Ver-
laufen an der Kellerdecke Installationen, werden 
mehrere Dämmplatten verwendet und schicht-
weise aufgebracht, sodass die Rohre in die 
Dämmung eingearbeitet werden können. Dabei 
wird vorausgesetzt, dass die Kellerräume hoch 
genug sind und dass keine Fenster oder Türen 
dicht unterhalb der Decke anschließen. Unebe-

ne Kellerdecken benötigen eine Unterkonstruk-
tion, auf der das Material angebracht wird. 
Dabei sollten Fugen und Anschlüsse luftdicht 
verschlossen werden, damit sich die Dämm-
wirkung nicht verringert. Nach dem Gebäude-
energiegesetz (GEG) darf der Wärmeverlust der 
gedämmten Kellerdecke einen bestimmten Wert 
nicht überschreiten. Dazu sollten die Dämm-
platten meist eine Dicke von 10 bis 12 Zenti-
metern haben, abhängig von der Dämmwirkung 
des Materials. Wird noch besser gedämmt und 
die Dämmung von einem Fachbetrieb durch-
geführt, können staatliche Zuschüsse beantragt 
werden.

Photovoltaik-Pflicht in Baden-Württemberg
Am 1. Januar 2023 ist die finale Stufe der Photo-
voltaik-Pflicht im Südwesten in Kraft getreten: Bei 
einer grundlegenden Dachsanierung müssen Ei-
gentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden 
eine Photovoltaikanlage installieren. Wer sein Dach 
großflächig saniert, muss mindestens 60 Prozent 
der solargeeigneten Dachfläche mit Photovoltaik-
modulen belegen. Alternativ ist auch die Installa-
tion einer solarthermischen Anlage möglich.

Die wichtigsten Daten der Photovoltaik-
Pflicht in Baden-Württemberg im Überblick
• Seit 1. Januar 2022: 
 Neubau von Nichtwohngebäuden
• Seit 1. Januar 2022: Neubau von offenen 

Parkplätzen mit mehr als 35 Stellplätzen
• Seit 1. Mai 2022: Neubau von Wohngebäuden
• Seit 1. Januar 2023: bei grundlegender Dach-

sanierung von Wohngebäuden und Nicht-
wohngebäuden

Die Details sind in der Photovoltaik-Pflicht-Ver-
ordnung des Umweltministeriums Baden-Würt-
temberg geregelt.

Volkshochschule
Ostalb

VHS-Kurse in Jagstzell

22H10403J
Hermann Inés
Körperpflege-Produkte 
selbst gemacht

In Zusammenarbeit mit der VHS Ellwangen

Es gibt keine natürlichere als selbst gemachte 
Naturkosmetik. Viele Inhaltsstoffe, die in der 
industriellen Fertigung eingesetzt werden, die-
nen nicht der gesunden Pflege, sondern aus-
schließlich der Haltbarkeit und Stabilität der 
Produkte. Wer über die Zusammensetzung der 
Inhaltsstoffe selbst bestimmen möchte, sollte 
seine Kosmetik selbst machen und kann so po-
tenzielle Allergieauslöser meiden. Die emp-
findliche Haut von Babys und Kindern hat be-
sondere Bedürfnisse, daher werden wir näher 
auf die Herstellung von speziellen Pflegepro-
dukten eingehen. Sie erfahren, warum Natur-
kosmetik aus wertvollen Pflanzenölen, Honig, 
Milch, ätherischen Ölen und Blütenwasser ge-
sund für die Haut ist und lernen diese Grund-
zutaten kennen. Durch die Auswahl der Roh-
stoffe stellen wir natürliche, gesunde Kosmetik 
her, die höchste ökologische Ansprüche erfüllt. 
Dieser Kurs vermittelt die Grundkenntnisse, um 
selbst aus pflanzlichen Rohstoffen Cremes, 
Shampoos, Masken, Emulsionen und Salben 
herzustellen.
Hausgemachte Naturkosmetik wirkt der Anhäu-
fung von unnötigen Plastikverpackungen in 
unseren Haushalten entgegen und trägt so zur 
Vermeidung von umweltschädlichem Müll bei.
Dienstag, 14.02.2023, 1-mal
Beginn: 17.30 Uhr
Jagstzell, Schule, Hauswirtschaftsschule 
€ 21,00
Materialkosten von ca. 6,- Euro werden 
direkt mit der Kursleiterin abgerechnet.

23F40605J – De Meza Miranda
Englisch für Anfänger mit Vorkenntnissen - 
A1
Haben Sie schon mal Englisch gelernt und 
möchten Ihre verschütteten Kenntnissen auffri-
schen, oder einfach in lockerer Runde und mit 
viel Spaß Neues lernen?
Durch zahlreiche Wiederholungsübungen wer-
den wir diese Vorkenntnisse befestigen und 
Schritt für Schritt neuen Stoff ergänzen.
Kursbuch wird bei Kursstart bekannt gegeben 
und ist nicht in der Teilnehmergebühr enthalten.
Schnupperstunde auch möglich.
Dienstag, 28.02.2023, 10-mal
Beginn: 18.30 Uhr
Jagstzell, Hauswirtschaftsschule 
€ 80,00

23FJ3023J – Sunjo Team
Selbstbehauptung für Kids (8 - 13 Jahre)
In jeder Situation aktiv, stark und selbstbewusst 
für seine eigene Sicherheit eintreten. Frei von 

Krebserkrankungen: Je früher erkannt, desto schonender die Behandlung

Frühe Krebsstadien können schonender be-
handelt werden als fortgeschrittene. Die Un-
tersuchungen im Rahmen der Krebsvorsorge in 
Anspruch zu nehmen, ist daher wichtig. Darauf 
weist die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) anläss-
lich des Weltkrebstages am 4. Februar hin.
Früh erkannt sind insbesondere Brust-, Darm-, 
Haut- und Gebärmutterhalskrebs sowie ver-
schiedene Formen des Prostatakrebses in der 
Regel gut heilbar. Die Krebsvorsorge beinhal-
tet je nach Geschlecht und Alter spezielle 
Untersuchungen und Intervalle:
• Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs 
 für Frauen ab dem Alter von 20 Jahren
• Früherkennung von Brustkrebs 
 für Frauen ab dem Alter von 30 Jahren
• Hautkrebs-Screening 
 für Frauen und Männer 
 ab dem Alter von 35 Jahren
• Früherkennung von Prostatakrebs 
 für Männer ab dem Alter von 45 Jahren
• Mammographie-Screening 
 zur Früherkennung von Brustkrebs 
 für Frauen ab dem Alter 
 von 50 Jahren bis 69 Jahren

• Darmspiegelung zur Früherkennung 
 von Darmkrebs 
 für Frauen ab dem Alter von 55 Jahren
• Darmspiegelung 
 für Männer ab dem Alter von 50 Jahren
• Früherkennung von Darmkrebs 
 für Frauen und Männer 
 ab dem Alter von 50 Jahren (Stuhltest)

Nähere Informationen zu den Vorsorgeunter-
suchungen finden sich auf der Internetseite 
der SVLFG unter www.svlfg.de/vorsorge. Ne-
ben den Vorsorgeuntersuchungen beugt auch 
ein gesunder Lebensstil mit ausreichend Be-
wegung, gesunder Ernährung sowie ohne Ni-
kotin und Alkohol Krebserkrankungen vor. 
Auch eine Ernährungsberatung kann sinnvoll 
sein.

Diese wird von der SVLFG als Landwirtschaft-
liche Krankenkasse gefördert. Mehr Informa-
tionen hierzu finden sich unter www.svlfg.de/
ergaenzende-leistungen-zur-rehabilitati-
onlkk#ernaehrungsberatung.

Außerdem liefert die Internetseite der Deut-
schen Krebshilfe unter www.krebshilfe.de In-
formationen zum Weltkrebstag.
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Gedanken, Opfer zu sein - die eigene Angst im 
Mut umwandeln. Im Kurs erfahrt ihr viele Hand-
lungsmöglichkeiten.
Diese Art der Selbstbehauptung/Selbstverteidi-
gung bietet die Möglichkeit, sich ohne viel Auf-
wand und Kraft im Alltag erfolgreich zu wehren 
– eine neue Verteidigungsart, wie man sich im 
Alltag richtig verhält.
Es wird M.S.E. (Modern Selfdefence Education) 
unterrichtet.
Bitte mitbringen: 
Sportkleidung und Turnschuhe.
Donnerstag, 02.03.2023, 8-mal
Beginn: 16.00 Uhr
Jagstzell, Rettungszentrum, Florianssaal, 
An der Jagstbrücke 10, € 39,00

23FJ50102O – Drmola Lea
Präsentation mit PowerPoint - 
Schüler ab der 7. Klasse
Wie bereite ich eine GFS oder eine Präsentation 
mit PowerPoint vor?
An diesem Vormittag erlernst du, wie du eine 
Präsentation mit PowerPoint richtig aufberei-
test. Folienarten, Schriftgröße, wie füge ich 
Bilder ein und, und, und.
PC-Vorkenntnisse sollten vorhanden sein.
ab 7. Klasse
Donnerstag, 23.02.2023, 2-mal
Beginn: 17.00 Uhr
Online-Kurs, € 22,50
Erforderliche Anmeldung unter Telefon 07961/ 
87 86-986, info@vhs-ostalb.de oder 
www.vhs-ostalb.de

Fundsachen

Gefunden wurden
ein Hausschlüssel 
im Bereich der Treppen Knausberg 
am 11. Januar 2023.

Die Fundsache kann vom jeweiligen Eigentümer 
bei der Gemeindeverwaltung, Zi.-Nr. 1.03, wäh-
rend der Öffnungszeiten abgeholt werden.

Crailsheim + Dinkelsbühl + Ellwangen

Magisches Dreieck

Schlossführungen  
zur Hexenverfolgung
Aufgrund der großen Nachfrage werden auf 
Schloss Ellwangen zwei weitere Termine zu 
Sonderführungen „Hexenverfolgung in der 
Fürstpropstei“ am Sonntag, 29. Januar und am 
Sonntag, 5. Februar, jeweils um 17.00 Uhr 
angeboten. Die Teilnehmer erfahren den histo-
rischen Hintergrund der Verfolgungen in Ell-
wangen und Umgebung. Im Mittelpunkt stehen 
dabei die bewegende Geschichte eines 16-jäh-
rigen Mädchens sowie die Rolle der fürstlichen 
Verwaltung. Der Rundgang führt neben der Be-

sichtigung der Schlosskapelle zu zwei Räum-
lichkeiten im Schloss, die aus der Zeit des He-
xenwahns stammen. Da die Teilnehmerzahl 
begrenzt ist, ist eine Anmeldung per E-Mail 
unter: info@schlossmuseum-ellwangen.de er-
forderlich. Die Gebühr beträgt acht Euro. Info: 
www.schlossmuseum-ellwangen.de.

Notdienste

Rettungsdienst -
Notfallrettung/Notarzt
Feuerwehr (lebensbedrohliche Notfälle) 112

Notdienste
Allgemeiner Notdienst 116 117
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117
HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117

Notfallpraxis Aalen am Ostalbklinikum
Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten:
Montag  18.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag 18.00 bis 22.00 Uhr
Mittwoch 13.00 bis 22.00 Uhr
Donnerstag 18.00 bis 22.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen an der Virngrundklinik
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Mobiler Bereitschaftsdienst
Aalen-Ellwangen-Härtsfeld-Ries
(„Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszei-
ten der Notfallpraxen oder können aus medizi-
nischen Gründen die Praxis nicht aufsuchen, 
wählen Sie bitte die neue bundeseinheitliche 
Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 
Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr 
bis Donnerstag, 8.00 Uhr, übrige Werktage 18.00 
Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetages)

Schwäbisch Gmünd
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärzt-
licher Notfalldienst): 11 61 17 
(Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Schwäbisch Gmünd
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Str. 85, 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do., Fr. 18.00 – 22.00 Uhr 
Mi. 13.00 – 22.00 Uhr 
Sa., So. und Feiertage 8.00 – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst 
über Tel. 0761/120 120 00

Tierschutzverein Altkreis Crailsheim
Vogel aus dem Nest gefallen?
Verletztes Tier gefunden?
Tel. 01 60/96 86 27 51

Rufnummern-
Service

Wer-hilft-wem-Büro
Rathaus, Hauptstr. 6, Jagstzell

Erreichbarkeit: 
Über die kalte Jahreszeit ist das Büro nicht be-
setzt, telefonisch aber unter dieser Nummer 
erreichbar.
Tel. 0151/ 29112349

Frauen- und Kinderschutzeinrichtung
des Ostalbkreises (Frauenhaus)
Tel. 07171/ 2426

Frauennotruf-Telefon Ellwangen
Montag   9.00 Uhr – 11.00 Uhr und
Freitag 20.00 Uhr – 22.00 Uhr
Tel. 07961/969449
(Außerhalb der Geschäftszeiten ist die Mailbox 
geschaltet.)

Telefonseelsorge: 
Gesprächspartner rund um die Uhr
Tel. 0800/1110111 oder Tel. 0800/1110222

Katholische Sozialstation St. Martin gGmbH
• Häuslicher Pflegedienst
• Alten- und Krankenpflege, Haus- und Famili-

enpflege, hauswirtschaftliche Hilfen, Betreu-
ungsdienste, Nachbarschaftshilfe, Betreuungs-
gruppen für an Demenz Erkrankte, kostenlose 
Beratung zu allen Fragen der Pflege.

Büro: Ellwangen, Nikolaistraße 12,
Tel. 07961/9339950

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft – 
Hospizdienst Ellwangen
Mitfühlen – Mittragen – Begleiten
Einsatzleitung: Tel. 0162/7641044

Störungsnummern für Strom und Gas
Servicenummern der EnBW ODR 
in Ellwangen
Strom Tel. 07961/9336-1401
Gas Tel. 07961/9336-1402

Kirchliche 
Nachrichten

Katholische Kirchengemeinden
St. Vitus, Jagstzell
Zur Schmerzhaften Mutter, 
Rosenberg
St. Jakobus, Hohenberg

Pfarramt Jagstzell, Hauptstr. 9, Jagstzell
Tel. 07967/280, Fax 700585

Pfarramt Rosenberg, Haller Str. 3, Rosenberg
Tel. 07967/418, Fax 710009

Pfarrer Harald Golla, Tel. 01512/3060938
E-Mail: Harald.Golla@drs.de

E-Mail: StVitus.Jagstzell@drs.de
 ZurSchmerzhaftenMutter.
 Rosenberg@drs.de
 StJakobus.Hohenberg@drs.de

Homepage: http://se-virngrund.drs.de

 

 
    
 

 

Pfarramt Jagstzell, Hauptstr. 9, 
73489 Jagstzell
Telefon 07967/236970
StVitus.Jagstzell@drs.de

Pfarramt Rosenberg, Haller Str. 3, 
73494 Rosenberg
Tele. 07967/418, Fax 710009
ZurSchmerzhaftenMutter.Rosenberg@drs.de
StJakobus.Hohenberg@drs.de
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Pfarrer Harald Golla 
Tel. 07967/2369720
Harald.Golla@drs.de

Pastoralreferentin Ramona Richter
Tel. 07967/2369730
Ramona.Richter@drs.de

Homepage: https://se-virngrund.drs.de

Öffnungszeiten der Pfarrbüros
Montag Jagstzell 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag Jagstzell 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag Rosenberg 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstag Rosenberg 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag Jagstzell 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr
 Rosenberg 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Freitag, 27. Januar 2023
 18.00 Uhr Eucharistiefeier in der 
  Virngrundhalle in Rosenberg
  anschließend Mitarbeiterfest
Samstag, 28. Januar 2023
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Jagstzell
kein Rosenkranz in Jagstzell
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Jagstzell, 
  mitgestaltet vom Musikverein
  - Anton Sorg u. verst. Angehörige
  - Bernhard u. Rita Rettenmeier mit
   Sohn Josef u. verst. Angehörige
  - Eugen u. Theresia Erhard 
   u. verst. Angehörige
Sonntag, 29. Januar 2023 – 
4. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die eigene Kirchengemeinde
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
 10.00 Uhr Abschlussgottesdienst zur ökume-

nischen Bibelwoche in Hohenberg, 
mit dem Kirchenchor

 18.00 Uhr Totengebet für Albert Mack 
  in Hohenberg
Montag, 30. Januar 2023
 14.00 Uhr Requiem für Albert Mack 
  in Hohenberg, 
  anschl. Urnenbeisetzung
Dienstag, 31. Januar 2023
 14.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
Mittwoch, 01. Februar 2023
 18.00 Uhr Rosenkranz in Dankoltsweiler
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Dankoltsweiler
  - Josef u. Anna Rettenmeier 
   u. Sohn Josef
Donnerstag, 02. Februar 2023 – 
Fest Darstellung des Herrn (Lichtmess)
 10.00 Uhr Requiem mit anschl. Urnenbeisetzung 

für Ida Scharpfenecker in Jagstzell
 16.30 Uhr eucharistische Anbetung 
  in Jagstzell und ab
 17.30 Uhr stille Anbetung bis 22.30 Uhr
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg, 
  mit Kerzenweihe und Blasiussegen
Freitag, 03. Februar 2023 – hl. Blasius
Herz-Jesu-Freitag
 17.30 Uhr Herz-Jesu-Rosenkranz
  in Dankoltsweiler
 18.00 Uhr Rosenkranz in Hohenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg, 
  mit Kerzenweihe und Blasiussegen

Samstag, 04. Februar 2023
- Tag der Ewigen Anbetung in Hohenberg –
 8.00 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell, 
  mit Kerzenweihe und Blasiussegen
 14.00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten 
  anschließend Betstunden 
  in Hohenberg
  keine Beichtgelegenheit
 18.30 Uhr Vorabendmesse und Abschluss 
  der Ewigen Anbetung 
  mit eucharistischem Segen
  und Blasiussegen in Hohenberg

Sonntag, 05. Februar 2023 – 
5. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für die eigene Kirchengemeinde
- Tag der Ewigen Anbetung in Rosenberg -
 7.25 Uhr Rosenkranz zu Ehren des Allerhei-

ligsten Altarsakraments in Jagstzell
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell und 

Blasiussegen
  - Wilhelm Sing
  - Josef u. Lydia Borst
 10.00 Uhr Kindergottesdienst in Jagstzell
 14.00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten 
  anschließend Betstunden 
  in Rosenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier und Abschluss 
  der Ewigen Anbetung 
  mit eucharistischem Segen
  und Blasiussegen in Rosenberg

Montag, 06. Februar 2023
- Tag der Ewigen Anbetung in Jagstzell
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell, 
  anschließend Aussetzung 
  des Allerheiligsten
  - Magdalena Witte
ab 9.30 Uhr Betstunden in Jagstzell
 17.00 Uhr eucharistischer Segen 
  zum Abschluss des Tages 
  der Ewigen Anbetung in Jagstzell

Herzliche Einladung 
zur Schönstattmüttergruppe
Am Montag, 30. Januar 2023 ist unser nächs-
tes Treffen um 19.30 Uhr im Vitusheim - Marien-
zimmer.
Bitte Gesangbuch mitbringen, danke!

Zum Blasiussegen
Blasius wurde in der zweiten Hälfte des 3. Jahr-
hunderts geboren und soll zunächst in Sebaste, 
dem heutigen Sivas in der Nordtürkei, Arzt ge-
wesen sein. Wegen seiner Wohltätigkeit wurde 
er zum Bischof gewählt.
Zahlreiche Legenden berichten von Heilungen; 
die bekannteste erzählt, wie er im Gefängnis 
einen Jungen heilte, der durch das Verschlucken 
einer Fischgräte beinahe erstickt wäre.
Blasius starb um 316 als Märtyrer. Im Orient gilt 
Blasius seit dem 6. Jahrhundert als Patron gegen 
Heilsleiden, im Abendland spätestens seit dem 
9. Jahrhundert.
Noch heute wird der Blasiussegen mit zwei ge-
weihten Kerzen gespendet.
Dieser Brauch entstand im 16. Jahrhundert.
(Quelle: Te Deum. Das Stundengebet im Alltag. 
Februar 2022, 34)

Krankenpflege- 
fördergemeinschaft

Herzliche Einladung zur 
Mitgliederversammlung 

Krankenpflegefördergemeinschaft
Mittwoch, 1. Februar 2023 um 19.00 
Uhr im Vitusheim Stöckle 6, Jagstzell 
und direkt im Anschluss um 19.30 Uhr

herzliche Einladung 
an alle Interessierten zum Vortrag

Patientenverfügung
mit Dr. Bertram Dreßler 

Der Vortrag ist öffentlich 
und kostenfrei.

Es kann jeden von uns treffen: Ein plötz-
liches und unvorhergesehenes Ereignis 
kann die Welt auf den Kopf stellen und 
jeden von uns entscheidungsunfähig ma-
chen. Gut, wenn man da vorgesorgt hat!

Alle Freunde Jesu
Wir laden recht herzlich alle 
Kinder mit ihren Familien zu 
unserem Kinderfaschingsgot-

tesdienst am 5. Februar 2023 um 10.00 Uhr 
in die St. Vitus-Kirche Jagstzell ein.
Ganz nach dem Motto: „egal wie, egal wo, egal 
was - DU bist WER! “ freuen wir uns auf viele 
bunte, kreative und tolle Verkleidungen.
Wir sind gespannt und freuen uns auf euch!
Euer KIGO-Team

Ewige Anbetung in Jagstzell
Herzliche Einladung zum Mitbeten und zum 
stillen Gebet in den Kirchen unserer Seelsorge-
einheit. Anbetung ist das einfache stille Verwei-
len vor Gott: Jesus Christus, wahrer Gott und 
wahrer Mensch, ist immer bei uns in der Gestalt 
des Brotes, in der heiligen Hostie. Ihm meine 
Zeit zu geben, bei ihm zu sein, Gedanken in sei-
nem Angesicht kommen und gehen zu lassen 
und darauf vertrauen, dass er sie lenkt. Ihn zu 
loben und zu preisen, weil er den Tod besiegt 
hat und auch mir Leben schenkt.

Nehmen auch Sie sich Zeit für unseren Gott.
Die Ewige Anbetung findet in Jagstzell am 
Montag, 06. Februar 2023 statt. 

Die Anbetung beginnt mit einer Eucharistiefei-
er um 8.30 Uhr. Im Anschluss wird das Allerhei-
ligste ausgesetzt und die Betstunden beginnen.
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 8.30 Uhr Eucharistiefeier und Aussetzung, Be-
ginn der Betstunde, Grünberg/Höfe

 10.00 Uhr Stöckle 
 11.00 Uhr Stille Anbetung
 12.00 Uhr Weiler I
 13.00 Uhr Dankoltsweiler
 14.00 Uhr Schweighausen, Kalkhöfe, Kreuthof, 

Eichenrain, Dietrichsweiler 
  und Bühlhof
 15.00 Uhr Knausberg
 16.00 Uhr Weiler II, Berg, Mühlstraße, 
  Gaisberg, Winterberg 
  u. Lindenmahd
 17.00 Uhr feierlicher Abschluss 
  und eucharistischer Segen

Wir laden Sie herzlich ein für den Segen jedes 
Einzelnen und für die ganze Gemeinde zu beten.

Bericht aus der 
Kirchengemeinderatssitzung
vom 17. Januar 2023
Zur ersten Sitzung im neuen Jahr 

begrüßte Pfarrer Golla die Kirchengemeinde-
ratsmitglieder. Drei Räte fehlten entschuldigt. 
Nach dem Impuls und der Genehmigung des 
Protokolls folgte der Tagesordnungspunkt Ju-
gendarbeit. Insbesondere die Ministranten-Ar-
beit wurde durch die Coronabeschränkungen 
sehr erschwert. Nun ist der Ministranten-Ein-
satz in der Liturgie wieder ohne Einschränkun-
gen möglich und auch Aktionen oder Projekte 
können angeboten werden. Zu diesem Thema 
findet nun ein Treffen mit den Oberminis, dem 
Pfarrer und Mitgliedern des Kirchengemeinde-
rats statt.

In der QM-Trägerrunde für die Kindergärten 
der Seelsorgeeinheit wurde die neue Satzung 
beschlossen. Der Prozess „einrichtungsbezoge-
nes Zielvereinbarungsgespräch“ zwischen Trä-
gervertretern und Leitung wurde ausführlich 
besprochen und zur Umsetzung freigegeben.

Der Kirchengemeinderat hat der Satzungsände-
rung der Krankenpflegefördergemeinschaft 
zugestimmt. Damit können ab Januar 2023 von 
den Mitgliedern auch andere Pflegedienste und 
nicht nur die Sozialstation St. Martin in An-
spruch genommen werden. Am 1. Februar 2023 
findet die Mitgliederversammlung um 19.00 
Uhr im Vitusheim statt. Um 19.30 Uhr folgt ein 
Vortrag über die Patientenverfügung, der öf-
fentlich und kostenfrei ist. Die Mitglieder er-
halten eine persönliche Einladung.

Es folgte der Bericht aus der Kirchenpflege. Für 
die Erneuerung der Lautsprecheranlage in der 
Vituskirche, mit geplanten Kosten in Höhe von 
rund 50.000 €, wurde vom kirchlichen Verwal-
tungszentrum ein Antrag für die Bewilligung 
von Investitionszuweisungen an Kirchenge-
meinden aus dem Fonds für dringende Investi-
tionen (FdI) gestellt. Eine Rückmeldung liegt 
noch nicht vor.

Die z. T. nur noch lose aufliegenden Bankpolster 
in der Vituskirche müssen erneuert werden. 
Dem vorliegenden Angebot mit Kosten in Höhe 
von 8.500 € wurde zugestimmt.

In Auflösung befindlich sind auch die Läufer in 
der Pfarrkirche. Ein Angebot in Höhe von rund 
4.800 € wurde eingeholt. Nach reger Diskussion 
kamen die Räte überein, vor der Kaufentschei-
dung eine Versuchsphase ohne Teppich zu 
starten. Nach Entfernung des Läufers aus dem 
Mittelgang und den Seitengängen wird getes-
tet, welche Auswirkung das Fehlen des Teppichs 
für die Verschmutzung der Kirche und für die 
Akustik hat. Beobachtet wird auch eine mögli-
che Unfallgefahr durch erhöhte Rutschgefahr 
auf den glatten Fliesen.

Positiv fiel der Rückblick auf die Advents- und 
Weihnachtszeit aus. Die verschiedenen Gottes-
dienstangebote wurden gut angenommen. Die 
Kollekte von der Generalprobe und der Haupt-
aufführung des Krippenspiel-Musicals in Höhe 
von rund 600 € kommt der Sternsingeraktion 
zugute. Damit erhöht sich dieser Betrag auf 
rund 10.000 € Spendenerlös. Aus der Gemeinde 
wurde der Wunsch geäußert, dass der Kom-
munionempfang auch wieder unter der Empore 
möglich ist. Pfr. Golla wird dies mit den Lektoren 
besprechen.

Mit einem Dank an die Räte beendete Pfr. Golla 
die Sitzung.

Elisabeth May, Gewählte Vorsitzende

Aus dem Dekanat:
Bibliolog – weil jeder was zu sagen hat – 
als Online-Bibliolog
Die Landpastoral Schönenberg lädt herzlich zu 
einem Bibliologabend ein.
Beim Bibliolog reisen wir in Gedanken in eine 
biblische Geschichte, versetzen uns in die bib-
lischen Gestalten hinein und erleben die Szene 
aus deren Perspektive. So reichern wir die Zwi-
schenräume in den Texten mit unseren Erfah-
rungen und unserer Fantasie an. Das, was jede/r 
mitbringt, reicht, um die Bibel mit Leben zu 
füllen. Es gibt kein „zu jung“, „zu alt“, „zu wenig 
wortgewandt“, „bringe kein Bibelgrundwissen 
mit“ ...
Wann: Donnerstag, 9. Februar 2023, 19.30 Uhr 
bis längstens 21.00 Uhr
Technikprobe ab 19.15 Uhr möglich
Wo: Als Online-Konferenz vor dem eigenen PC
Leitung, Info: Ingrid Beck
Anmeldung: bis Montag vor der Veranstaltung
bei Ingrid Beck: Telefon 07961/9249170-12, 
E-Mail: Ingrid.Beck@drs.de

Qigong für die Wirbelsäule mit Meditation
Die Landpastoral Schönenberg lädt herzlich zum 
Kurs Qigong für die Wirbelsäule mit Meditation 
von Freitag, 17. Februar 2023 (18.00 Uhr) – 
Sonntag, 19. Februar 2023 (13.00 Uhr) ein.
Der Tag beginnt in Stille mit einem meditativen 
Morgenspaziergang und der Abend klingt mit 
Meditation aus.
Wir bewegen schwingend die Wirbelsäule mit 
Übungen aus verschiedenen Qigong-Richtungen.
Sie können die Übungen leicht in Ihren Alltag 
integrieren.
Weitere Informationen: www.gundischuetz.de
Leitung: Gundi Schütz
Kosten: EZ/VP: 146,00 €, DZ/VP: 120,00 €
Kursgebühr: 110,00 €

Anmeldung und Info: landpastoral.schoenen-
berg@drs.de oder unter Tel. 07961/924917014 
bis 30. Januar 2023

Intuition – 
Wie du entdeckst, was du wirklich brauchst
Die Landpastoral Schönenberg lädt herzlich zum 
Kurs Intuition „Wie du entdeckst, was du wirk-
lich brauchst“ von Freitag, 3. März 2023 (18.00 
Uhr) – Sonntag, 5. März 2023 (13.00 Uhr) ein.
Inhalt: Sich aus dem Lärm des Alltags zurück-
ziehen.
Mit Atemarbeit, meditativen Spaziergängen, 
Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen be-
kommt die innere Stimme Raum, um Gehör zu 
finden. Bei kleinen Exkursionen in die Umge-
bung nehmen wir die Angebote der Natur an, 
mit allem, was sie für uns bereit hält und schaf-
fen es mit bewussten Ritualen loszulassen, was 
uns nicht guttut.
Leitung: Christine Trautmann
Entspannungs- und Kräutererlebnispädagogin
Kosten: EZ/VP: 146,00 €, DZ/VP: 120,00 €
Kursgebühr: 90,00 €
Anmeldung und Info: 
landpastoral.schoenenberg@drs.de oder un-
ter Tel. 07961/924917014 bis 30. Januar 2023

Yoga und Meditation
Die Landpastoral Schönenberg lädt herzlich zum 
Kurs Yoga und Meditation von Freitag, 10. März 
2023 (17.00 Uhr) – Samstag, 11. März 2023 
(17.00 Uhr) ein.
Inhalt: Um entspannt und wach in der Medita-
tion verweilen zu können, ist Yoga einer der 
Wege, den Körper und den Geist darauf einzu-
stimmen.
So können Körper und Geist schon etwas ruhi-
ger werden, sich entspannen, sich von den All-
tagsgedanken lösen. Schwerpunkt bei den Me-
ditationsanleitungen werden die Achtsamkeit 
auf den Körper, die Achtsamkeit auf den Atem 
und eine Hinführung zur Praxis der Geistesruhe 
sein.
Leitung: Sabine Pauser, Yoga-Lehrerin
Kosten: EZ/VP: 73,00 €, DZ/VP: 60,00 €
Kursgebühr: 60,00 €
Anmeldung und Info:
landpastoral.schoenenberg@drs.de oder unter 
Telefon 07961/924917014 bis 30. Januar 2023

Aus der Diözese:
Auszug aus dem Schreiben 
von Bischof Dr. Gebhard Fürst 
zu den Corona-Beschränkungen
In der „80. Mitteilung zur aktuellen Lage - Auf-
hebung der Corona-Beschränkungen“ werden 
Sie sehen, dass alle bislang noch geltenden ver-
bindlichen Schutzmaßnahmen für die Liturgie 
aufgehoben werden. Die „Bischöflichen An-
ordnungen für die Feier der Eucharistie, von 
Wort-Gottes-Feiern und anderen Gottes-
diensten während der Corona-Pandemie“ 
werden außer Kraft gesetzt. 
Den Gläubigen wird die Handkommunion emp-
fohlen. Die Spendung der Mundkommunion ist 
möglich und soll, wo möglich, künftig durch 
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Hinzutreten der Gläubigen am Ende der Kom-
munionausteilung erfolgen. Eine Handdesin-
fektion nach jeder Spendung der Mundkom-
munion ist nicht mehr notwendig. 

Es wird geraten, den Mitfeiernden auch künftig 
eine Möglichkeit zur Handdesinfektion zu 
geben. Wo diese Möglichkeit auf Dauer gegeben 
wird, ist auf eine angemessene ästhetische Ver-
ortung im Kirchenraum zu achten. 

An vielen Orten wird die Praxis des Friedens-
grußes ohne Reichen der Hände als eine an-
gemessene Form empfunden. Diese Praxis kann 
beibehalten werden. Der Friedensgruß kann 
aber auch wieder durch Reichen der Hände ge-
schehen.

Es steht Ihnen natürlich frei, in Ihrem persönli-
chen Schutzbedürfnis weiterhin Schutzmasken 
zu tragen. 

Das komplette Schreiben können Sie auf unserer 
Homepage nachlesen.

Quelle: 80. Mitteilung zur aktuellen Lage - Aufhebung 
der Corona-Beschränkungen vom 20. Januar 2023

Evangelische Kirchengemeinde 
Rechenberg
Evangelische Kirchengemeinden 
Rechenberg und Weipertshofen
Zum Schloss 3, 74597 Stimpfach-Rechenberg
Telefon: 07967/306, E-Mail:
pfarramt.rechenberg-weipertshofen@elkw.de

Das Gemeindebüro ist dienstags von 9.00 bis 
12.00 Uhr geöffnet. 
Pfarrer Rainer Oberländer erreichen Sie außer-
halb der Öffnungszeiten sowohl per E-Mail als 
auch per Telefon. Gegebenenfalls können Sie 
auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
hinterlassen. Wir rufen Sie zurück, sobald es 
möglich ist.

Sonntag, 29. Januar 2023
(Letzter So. n. Epiphanias)
Wochenspruch: 
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlich-
keit erscheint über dir. (Jes. 60, 2)
 10.15 Uhr Gottesdienst in Rechenberg
  (Pfarrer Oberländer)
  Opfer für die eigene Gemeinde

Dienstag, 31. Januar 2023
 18.00 Uhr Probe der Jungbläser in Rechenberg
 20.00 Uhr Probe des 
  Posaunenchores Rechenberg

Mittwoch, 01. Februar 2023
 15.00 Uhr Konfirmandenunterricht 
  in Weipertshofen

Samstag, 04. Februar 2023
 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr Klausurtagung der 
  Kirchengemeinderäte Rechenberg
  und Weipertshofen
 18.00 Uhr Gottesdienst in Jagstzell
  (Pfr. Hammer)
  Das Opfer ist für die 
  eigene Gemeinde.

Sonntag, 05. Februar 2023
(Septuagesimä)
Wochenspruch: 
Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und ver-
trauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern 
auf deine große Barmherzigkeit. Daniel 9, 18
 10.15 Uhr Gottesdienst in Weipertshofen
  (Pfarrer Oberländer)
  Mit Ehrungen langjähriger 
  Posaunenchormitglieder und
  Verabschiedung von 
  Gerhard Trumpp als Chorleiter.

Herzliche Einladung zum Gottesdienst 
am Sonntag, 5. Februar in Weipertshofen
mit Ehrungen und Verabschiedung des lang-
jährigen Posaunenchorleiters Gerhard Trumpp 
aus seinem Amt als Dirigenten.
Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom 
Posaunenchor Weipertshofen.
Beginn ist um 10.15 Uhr in der Georgskirche. 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Kirchengemeinde Weipertshofen
mit Pfarrer Rainer Oberländer

Vereinsmitteilungen

Kleintierzuchtverein Jagstzell
Monatsstammtisch-nicht 
nur für Kleintierzüchter
Heute, 27.01.2023, findet 

unser erster Stammtisch im neuen Jahr statt. 
Wir treffen uns um 19.30 Uhr im Vereinsheim 
an der Jagstbrücke. Kommen Sie vorbei und ver-
bringen Sie ein paar unterhaltsame Stunden.
Ihr Kleintierzuchtverein Jagstzell

Kolpingsfamilie Jagstzell
Präsesabend
Am Donnerstag, 09.02.2023 um 
19.30 Uhr findet im Vitusheim der 2. 
Präsesabend mit unserem neuen 

Präses Pfarrer Harald Golla statt.

Hierzu sind die Mitglieder der Kolpingsfamilie 
und alle Interessierten herzlich eingeladen.

Abgabestellen:

Pfarrhaus - Nebentür der Garage -
Zum Schloß 3, 74597 Stimpfach-Rechenberg

Gerhard Lüdtke
Buchmühlstraße 9, 74579 Krettenbach

Familie Scheufler - Garage -
Sonnenrain 2, 73489 Jagstzell jeweils von 9.00 - 18.00 Uhr
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Musikverein Jagstzell
Einladung 
zur Mitgliederversammlung
Am Samstag, 28. Januar 2023 um 
20.00 Uhr findet im Landhaus Ret-

tenmeier unsere ordentliche Mitgliederver-
sammlung statt. Hierzu laden wir alle Musiker, 
Freunde und Gönner des Vereins sowie die El-
tern unserer Jungmusiker recht herzlich ein.
Tagesordnung:
  1. Begrüßung und Totenehrung
  2. Bericht des 1. Vorsitzenden
  3. Bericht der Schriftführerin
  4. Bericht des Kassiers
  5. Entlastung der Vorstandschaft
  6. Bericht des Dirigenten
  7. Bericht der Jugendleiterin
  8. Satzungsänderung
  9. Anpassung der Funktionsträger-/
 Dirigentenentschädigung
10. Ehrungen
11. Anträge und Verschiedenes
12. Jahresrückblick in Bildern

In der Vorabendmesse am 28. Januar 2023 um 
18.30 Uhr spielt die Kapelle des Musikvereins 
zum Gedenken der verstorbenen Mitglieder des 
Vereins. 

Die Vorstandschaft

Jagdgenossenschaft  
Jagstzell
Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlung 2023
- Vorschläge für die Verwendung 
 des Reinertrags aus der Jagdnutzung.
- Eigentumsänderungen mitteilen

Zur Vorbereitung der diesjährigen Hauptver-
sammlung am 03.03.2023 bittet der Jagdgenos-
senschaftsausschuss um Vorschläge zu Wegebau-
maßnahmen, an denen sich die Jagdgenossen-
schaft beteiligen kann. Vorschläge sind aus-
schließlich schriftlich unter Angaben an Menge 
an info@jagdgenossenschaft-jagstzell.de oder 
an den 1. Vorsitzenden Matthias Moser, Eichen-
rain 6, 73489 Jagstzell bis zum 10.02.2023 zu 
richten.
Um das Jagdkataster auf dem aktuellen Stand 
zu halten, werden die Jagdgenossen gebeten 
Mitteilungen über Eigentumsänderungen an 
Grundstücken, die der Jagdgenossenschaft an-
gehören, der Vorstandschaft mitzuteilen.
Die Vorstandschaft

Jagdgenossenschaft  
Frankenhardt
Einladung zur 
Jagdgenossenschaftsversammlung
Die Jagdpachtverträge mit der Jagdgenossen-
schaft Frankenhardt über die einzelnen Jagd-
bögen enden am 31.03.2023.
Zur Neuverpachtung wird nach den gesetzli-
chen Bestimmungen eine Jagdgenossenschafts-
versammlung anberaumt.

Die Jagdgenossenschaftsversammlung für die 
Gesamtgemeinde Frankenhardt findet am 
Montag, 13. Februar 2023, 19.00 Uhr, in der 
Burgberghalle in Oberspeltach statt.

Der Gemeinderat bzw. die Gemeindeverwaltung 
wird die Grundstückseigentümer ausführlich 
informieren.

Jagdgenossen sind die Eigentümer der bejagba-
ren Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk Frankenhardt mit den jeweiligen 
Jagdangliederungsflächen gehören. Eigentümer 
von sogenannten befriedeten Bezirken, auf 
denen die Jagd ruht oder aus sonstigen Gründen 
nicht ausgeübt wird (z. B. Wohngebäude, Hof-
räume und Hausgärten), gehören der Jagdge-
nossenschaft nicht an.

Die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedür-
fen sowohl der Mehrheit der anwesenden und
vertretenen Jagdgenossen als auch der Mehr-
heit der bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundflächen.

Die Tagesordnung wird wie folgt festgelegt:
1. Beschluss über die Verwaltung der Jagd
2. Beschlussfassung 
 über die Verwendung des Reinertrags
3. Beschlussfassung 
 über die Wildschadensregelung
4. Neufassung Jagdgenossenschaftssatzung
5. Verschiedenes

Die Grundstückseigentümer mit bejagbaren 
Flächen werden zur Versammlung freundlichst
eingeladen.

Frankenhardt, 20.01.2023
gez. Schmidt, Bürgermeister

Reit- und Fahrverein Jagstzell
Einladung zur 
Generalversammlung 2023
des Reit- und
Fahrvereins Jagstzell 

Sehr geehrtes Vereinsmitglied,
anlässlich der Generalversammlung am 25. 
Februar 2023 lädt der Reit- und Fahrverein 
Jagstzell ganz herzlich ein. Die Veranstaltung 
findet um 20.00 Uhr im Reiterstüble statt. Auch 
für Ihr leibliches Wohl wird gut gesorgt. Wir 
freuen uns, alle Vereinsmitglieder hierzu be-
grüßen zu dürfen. 

Die Tagesordnungspunkte sind wie folgt: 
• Bericht des ersten Vorstands
• Bericht des Schriftführers
• Bericht des Kassierers
• Bericht der Kassenprüfer 
• Entlastung der Vorstandschaft 
• Wahlen 
• Ehrungen 
• Bauprojekt Richterturm
• Anträge und Verschiedenes

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Reit- und Fahrverein Jagstzell 

Was sonst noch 
interessiert

Einladung zum  
Informationsnachmittag der  
Mittelhofschule Gemeinschaftsschule 
am Donnerstag, 9. Februar 2023 um 17.00 Uhr

Die Mittelhofschule lädt alle Viertklässler mit 
ihren Eltern herzlich ein, die Schule und ihr 
Schulkonzept kennenzulernen.

Der gemeinsame Auftakt findet in der Turnhal-
le statt und wird von der Bläserklasse mitgestal-
tet.

Die Viertklässler können sich auf spannende, 
kreative und duftende Aufgaben freuen!

Gleichzeitig wird den Eltern die Schulkonzepti-
on und die pädagogische Arbeit an der Mittel-
hofschule vorgestellt. Bei einem Schulhaus-
rundgang können Sie sich von den vielfältigen 
Angeboten und der Leistungsfähigkeit unserer 
Schule überzeugen.

Für Geschwisterkinder ist eine Kinderbetreuung 
eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler und 
die Eltern der fünften Klassen bieten in der 
Mensa kulinarische Kleinigkeiten an. 

Selbstverständlich kann auch ein Termin für ein 
persönliches Gespräch mit der Schulleitung ver-
einbart werden.

Anmeldung zum Informationstag/persönli-
chen Gespräch und weitere Informationen: 
Mittelhofschule Gemeinschaftsschule, Schwab-
straße 16, 73479 Ellwangen, Telefon 07961/  
84-880, E-Mail: mittelhofschule@ellwangen.de, 
www.mittelhofschule-ellwangen.de

Peutinger-Gymnasium Ellwangen
Infoveranstaltungen
„Entdecke das PG in seiner Vielfalt“ – unter 
diesem Motto steht in diesem Jahr die Infor-
mationsveranstaltung der Schule. Zu einem ab-
wechslungsreichen und bunten Abend am Frei-
tag, 10. Februar 2023, von 17.00 Uhr bis 
20.00 Uhr, erfolgt eine herzliche Einladung an 
alle Kinder der vierten Klassen und deren Eltern. 
Die Schulleitung und das Kollegium des Peutin-
ger-Gymnasiums stellen die Arbeit und die Be-
sonderheiten der Schule vor, unter anderem die 
umfangreichen sprachlichen und naturwissen-
schaftlichen Wahlmöglichkeiten, das bilinguale 
Angebot, die umfassende offene Ganztagesbe-
treuung mit AG-Angebot, kostenloser Lernzeit 
und Mittagsbetreuung und die Sommerschule. 
Beim Schnupperunterricht und beim „Markt der 
Möglichkeiten“ können die Schülerinnen und 
Schüler die vielfältigen Angebote der Schule 
selbst erleben. Führungen durch das Schulhaus, 
musikalische Darbietungen, Bewirtung und eine 
Kinderbetreuung für Kinder ab drei Jahren er-
gänzen das Programm. Weitere umfassende 
Informationen zum Peutinger-Gymnasium fin-
den sich auf der Homepage www.peutinger-
gymnasium.de.
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Sollten Fragen offen bleiben, insbesondere auch 
zum Übergang Grundschule – Gymnasium, 
können diese zusätzlich am Elternabend am 
Montag, 13. Februar 2023, 19.00 Uhr bis 
20.00 Uhr, am PG beantwortet werden. Gerne 
kann auch telefonisch unter Tel. 07961/84850 
oder per Mail an sekretariat@peutingergymna-
sium.de ein Termin für ein persönliches Ge-
spräch mit der Schulleitung vereinbart werden. 

Eugen-Bolz-Realschule:  
Einladung zum  
Informationsnachmittag  
für Eltern und  
Grundschülerinnen und -schüler
Am Freitag, den 10.02.2023 findet von 
14.30 Uhr – 17.00 Uhr der diesjährige Info-
nachmittag für Eltern und SchülerInnen der 
Grundschulen statt. 

Um 14.30 Uhr begrüßt Schulleiter Martin Burr 
die Gäste im Forum der Realschule. Während die 
GrundschülerInnen mit EBR-LehrerInnen eine 
Rallye durch verschiedene Fachräume vorneh-
men können, erhalten die Eltern im Musiksaal 
wichtige Informationen zum Profil und zu den 
Ausbildungszielen der Eugen-Bolz-Realschule. 
Anschließend stehen sowohl die Schulleitung 
als auch Lehrerinnen und Lehrer den Eltern für 
Einzelgespräche zur Verfügung. 

Für die Eltern besteht ebenfalls die Möglichkeit, 
nach Bedarf im Rahmen einer Gruppenführung, 
das Gebäude und die Fachräume sowie das 
Schülercafé „Sitzsack“, die Schülerbibliothek 
und den EugenBolzRaum kennen zu lernen. 

Während der Veranstaltung wird eine Betreu-
ung für Kleinkinder ab 3 Jahren angeboten. Bei 
einer Tasse Kaffee bleibt im Forum bestimmt 
noch Zeit für Gespräche und ein erstes Kennen-
lernen. Die Klasse 7a hält für die Gäste Kaffee 
und Kuchen sowie Erfrischungsgetränke bereit. 
Die Schulleitung und das Kollegium der Eugen-
Bolz-Realschule freuen sich auf zahlreiche Gäs-
te. Herzliche Einladung!

Ambulanter ökumenischer  
Hospizdienst gedenkt der  
Verstorbenen des Jahres 2022
Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist eine 
schmerzliche Erfahrung. Sich an den verstorbe-
nen Menschen zu erinnern, kann ein hilfreicher 
Trost sein.

Der Ambulante ökumenische Hospizdienst lädt 
deshalb ein zum ökumenischen Gedenkgottes-
dienst für die Verstorbenen, die im vergangenen 
Jahr vom Hospizdienst begleitet wurden. Auch 
Trauernde, die sich in diesem Rahmen an einen 
geliebten Menschen erinnern wollen, sind herz-
lich eingeladen.

Der Gottesdienst findet am Freitag, 27.01.2023 
um 18.00 in der evangelischen Stadtkirche 
statt und wird vom Chor der Kantorei mitgestal-
tet. 

Kinderbedarfsbörse in Dalkingen
Am Samstag, den 11. Februar 2023 findet 
von 13.30 bis 15.30 Uhr die Kinderbedarfs-
börse in der Mehrzweckhalle in Dalkingen 
statt.
Wer seine gut erhaltene Kinderkleidung (Früh-
jahr und Sommer), Spielsachen, Autositze, 
Kinderbücher, Babyausstattung (ausgenommen 
Kinderwagen) zum Verkauf anbieten möchte, 
kann sich per Mail unter Boerse_Dalkingen@
web.de eine Verkaufsnummer sichern.

Vor Ort wird zudem leckerer Kuchen zum Mit-
nehmen angeboten.

Die Eltern und Mitarbeiterinnen des Kinder-
gartens St. Theresia freuen sich auf eine rege 
Teilnahme und zahlreiche Besucher.

Landfrauenverband  
Bezirk Ellwangen
Frauenfrühstück 
bei den Ellwanger Landfrauen
Die Ellwanger Landfrauen laden alle Interessier-
ten zu einem Frauenfrühstück mit Herrn Josef 
Epp ein. Er spricht zum Thema „Glück und Ge-
sundheit – gibt es dafür ein Rezept?“ 
Das Frauenfrühstück findet am Samstag, 
11.02.2023, von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr im Party-
raum Wolpert in Neunheim statt. Anmeldung 
bitte bis 4.2.2023 bei Notburga Schmiedt, Tel. 
07961/6590.

KreislandFrauen fahren in die Pfalz
Der Kreislandfrauenverband Ostalb/Aalen er-
kundet vom 18. - 21. Mai.2023 die Pfalz. Die 
Reise geht über Kandel, St. Martin, ein Wein-
und Luftkurort, nach Landau. Dort sind wir im 
Parkhotel Landau untergebracht. Eine Rund-
fahrt entlang der Deutschen Weinstraße steht 
ebenfalls auf dem Programm. Das romantische 
Heidelberg mit Schifffahrt auf dem Neckar so-

wie das berühmte Hambacher Schloss sind 
weitere Ausflugsziele. Am letzten Tag besuchen 
wir Speyer am Rhein.
Anmeldung und Info: Claudia Fuchs, Telefon 
07963/4719991 (abends) oder E-Mail: fuchs.
cmh@gmail.com

Alumni-Vortrag am HG:  
Prof. Dr. Tobias Matzner
Ethik in der künstlichen Intelligenz 
Im neuen Jahr setzt das Hariolf-Gymnasium die 
Feierlichkeiten zu seinem 50-jährigen Jubiläum 
mit einem weiteren Alumni-Vortrag fort: Am 
Freitag, 27. Januar 2023, 19.00 Uhr, spricht 
Prof. Dr. Tobias Matzner über das hochaktuelle 
Thema „Ethik in der künstlichen Intelligenz“.
Tobias Matzner studierte nach seinem Abitur 
am HG Informatik und Philosophie in Karlsruhe, 
Rom und Berlin. Nach dem Diplom in Informatik 
und der Promotion in Philosophie am Karlsruher 
Institut für Technologie war er am Internatio-
nalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften 
in Tübingen sowie an der New School for Social 
Research in New York tätig. Aktuell ist Tobias 
Matzner Professor am Lehrstuhl „Kulturen der 
Digitalität“ an der Universität Paderborn. 
In seinem Vortrag stellt Tobias Matzner zu-
nächst die vielfältigen Anwendungsmöglich-
keiten künstlicher Intelligenz vor. Darüber hi-
naus zeigt er die Funktionsweise von KI sowie 
ihre Abhängigkeit von gesellschaftlichen Struk-
turen und Vorannahmen.
Darauf aufbauend widmet sich Tobias Matzner 
der Frage, welche ethischen Konsequenzen KI 
heute und in naher Zukunft hat. Was bedeutet 
es, wenn wir alle zunehmend von Algorithmen 
beurteilt werden? Was hat es für Folgen, wenn 
Algorithmen Aufgaben übernehmen, die bisher 
von Menschen erfüllt wurden?
Zu diesem interessanten Vortrag ist die Öffent-
lichkeit herzlich eingeladen!

Zum Preis eines Kaffees statten wir drei Kinder  
für ein Schuljahr mit Heften und Schulbüchern aus.
Spende jetzt und bewirke mit Kleinem Großes. 
Mehr Informationen auf kindernothilfe.de

Ein Kaffee, der bildet.



✷Auszeit ✷

LEISTUNGEN:
Schulter-/Nackenmassage  20 Min./20 Euro
Teilkörpermassage  30 Min./30 Euro
Ganzkörpermassage  50 Min./50 Euro
Migränemassage 30 Min./30 Euro
Schröpfk opfmassage  25 Min./30 Euro
Breussmassage 30 Min./35 Euro
Faszienmassage 60 Min./65 Euro
Alle Behandlungen auch als Mobile Massage möglich!

Mörikestraße 8
74597 Sti mpfach

Terminvereinbarung 
unter: 0171/8808739
auszeit@justmail.de

Keine  Abrechnung  

über Rezept

Massage-Studio von Anja Rossell (geb. Konle)
Staatl. anerkannte Sport- und Gymnasti klehrerin

Masseurin • EMS-Trainerin • Sportt herapeuti n

Schulter-/Nackenmassage  20 Min./20 Euro

Masseurin • EMS-Trainerin • Sportt herapeuti n
Ich freue mich 

auf Ihr Kommen!

Schulter-/Nackenmassage  20 Min./20 Euro

Mörikestraße 8

Masseurin • EMS-Trainerin • Sportt herapeuti n

Bald ist
Valentinstag Schulter-/Nackenmassage  20 Min./20 Euro

Teilkörpermassage  30 Min./30 Euro
Schulter-/Nackenmassage  20 Min./20 Euro

auf Ihr Kommen!

Unterer Weiler 6/1 · 73489 Jagstzell
Telefon 0 79 67/70 16 90

Fliesen-Fachhandel mit Beratung und Verkauf.

Anzeigenpreis schwarzweiß
je Mitteilungsblatt:

Anzeige für Mitteilungsblätter
Ellenberg
Hüttlingen

+ 1 Zusatzfarbe (Gelb)

Anzeige für Mitteilungsblätter
Rosenberg
Rainau
Unterschneidheim
Frankenhardt

KW 13/2015

schwarzweiß

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte

Unterer Weiler 6/1 · 73489 Jagstzell · Telefon 07967 / 70 16 90 Unterer Weiler 6/1 · 73489 Jagstzell · Telefon 07967 / 70 16 90

Ihr Partner in Sachen Fliesen – Naturstein

SCHAUSONNTAG
am 29. Januar 2023 von 13 bis 17 Uhr
Ungestört aus der Vielzahl von 
Fliesen Ideen und Trends für 
Ihre neuen Wohnräume fi nden.
vorbeischauen – informieren – inspirieren

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik oder 
Anlagenmechaniker/in - Sanitär-Heizungs- und 

Klimatechnik (m/w/d)
Alle weiteren Informationen fi nden Sie unter 

http://www.riesgruppe.de/jobs.html

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine 

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik oder Anlagenmechaniker/in - Sanitär-
Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d) 

Alle weitere Informationen finden Sie unter http://www.riesgruppe.de/jobs.html 

Mo./Di./Do./Fr./Sa. 10 - 18 Uhr, Mi. nach telef. Vereinbarung.

T

T
T

T

T

T

Wir schlachten nur Tiere aus unserer Umgebung HEISSE THEKE 

www.metzgerei-wieland.dewww.metzgerei-wieland.de

T

Fleischwaren Wieland
GmbH & Co. KG

Jagstzell • Crailsheimer Str. 6/1, Telefon 0 79 67/7 10 82 74
Hauptgeschäft Gaildorf · Telefon 0 79 71/63 41

Angebot gültig vom 26.01. bis 01.02.2023
Solange Vorrat reicht

Saftiger NP: je 100 g 1,96

Rindergulasch 100 g 1,59 H

Saftige  NP: je 100 g 1,22

Rinderbeinscheibe 100 g   0,89 H

Saftiger  NP: je 100 g 1,51

Schweinehals o. Kn. 100 g   1,09 H

Marinierte NP: je 100 g 0,84

Spare Ribs 100 g 0,69 H

Saftiger, gekochter NP: je 100 g 2,32

Schinken 100 g 1,95 H

Schinkenwurst  NP: je 100 g 1,86

im Ring und  NP: je 100 g 1,64

Krakauer im Ring 100 g   1,35 H

Frische, grobe und NP: je 100 g 1,64

feine Bratwurst 100 g 1,49 H

Deftige NP: je 100 g 1,86

Zwiebelmettwurst 100 g 1,59 H

Bei der Gemeinde Rainau (rund 3.400 Einwohner) ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der

Leitung des Hauptamts (m/w/d)

zu besetzen. Der Beschäftigungsumfang beträgt 100%, die 
Stelle ist grundsätzlich teilbar. 
Nähere Informationen und die ausführliche Ausschreibung 
sowie Informationen zur Bewerbung fi nden Sie auf der Home-
page unter www.rainau.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 10. Februar 2023.

Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage,
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.

Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung H3, Rezeption im Foyer der Europaresidenz möglich. 

Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Kur/Urlaub im schönen BadFüssing

Sabine Günther
Telefon +49 (0)7732/9272-0
testamentsspende@euronatur.org

Schenken Sie sich Unendlichkeit.
Mit einer Testamentsspende an EuroNatur 
helfen Sie, das europäische Naturerbe für 
kommende Generationen zu bewahren. 

Interessiert?
Wir informieren Sie gerne.
Bitte wenden Sie sich an:


